
LudWig COtto Ehlers S05 1 DD)
Kırchliche Kämpfe IN Nziedersachsen, Kongreßpolen und Schlesien

Am F September 1863 begann der fünfzehnjährige Pastorensohn Hans Jonath.
Gerhard Ehlers mıt der Anlage einer Familienchronik. Er stellte zunächst fest,
daß mit der Niederschrift 1n der schlesischen Stadt Liegnitz beginne. Von
seinen Schwestern selen 1in Gostynin 1M Königreıich Polen, we1l ber (gleich
hm) 1n Liegnitz geboren. Zwei Brüder seien jung gestorben, einer in Loslau
(Oberschlesien), ein anderer, der 1n Berlin geborene Martın Ludwig, 881

Liegnitz. ein V ater habe 1in einer uralten hebräischen Famıilienbibel Folgendes
notiert: „Ich. Ludwig tto Ehlers, bezog 1m Sommer 1820 das Johanneum 1n
Hamburg un! g1ng 1mM Herbst E auf die Schule nach Stade Im Herbst 1824
bezog ich die Uniıversität 1in Göttingen un! nach 17 Jahren 1M Frühjahr 1826
die Halle Eın Jahr lang nach dem IrIeNNLO lebte iıch in Sittensen und unter-
tutzte meınen V ater Im Herbst 1828 ging iıch nach Berlin und Weıhnachten
ach Prittisch bei Meseriıtz 1M Großherzogthum Posen. Im Frühjahr 1829
reiste ich als Missionar nach Kawıtsch, VO  - da nach Lıssa, und dann nach
Kobylin. (Im VW ınter VO:  m auf 1830 hielt ich mich in Berlin auf und
machte dort das PXAMEN Dro licentia). Im Frühjahr 1831 reiste ich nach Ober-
schlesien als Missionar unter den en un! besuchte die Städte Zuuiz, Ratibor,Loslau und Gleiwitz. Erkrankt reiste ich me1iner Multter ach Hamburg 1mM
Frühjahr 1832 Im Sommer 1832 badete iıch 1n der Östsee, hielt mich den fol
genden Wınter 1in Cammıiın auf und machte 1M Maärz 1833 das PCXAMEN DroMINILSLEY1O in Stettin. Wegen der Union ging iıch 1M Maı 1833 1Ns KOönigreichPolen und wurde 16. Juni VO  3 der Gemeinde Gostynın ZuU Pastor
erwählt Am 11. August wurde iıch in Plock ordiniert. Am 1: JuB 1835 VOCI-
heirathete iıch mich in Loslau mıit Julıa Henriette Pauline Charlotte Beer,
Tochter des Bürgermeisters Johann, Heıinrich Beer 1n Loslau. Am Maı 1841
verließ ich mıit Frau und drei Kindern Polen und hielt miıch bis ZuU cto-
ber 1842 in Loslau auf. Aus Preußen verwiesen, wollte ich 1nNs HerzogthumBremen zurückkehren, blieb ber 1gnotiert gedulde 1n Berlin, iıch 1in dem
Betsaal der luth. Gemeinde predigte un als Gehülfe des Pastors Lasius
amtıerte. Im März 1845 erhielt ich Erlaubniß nach Liegnitz gehen, woselbst
ich bei strenger Kälte. VO  . zuweilen nachdem iıch en Berlin
verlassen hatte, E5 März mıt drei Kındern und einem schwangeren W eibe
eintraf. Ich begann hier sofort ungestört amtıren un reiste oft, 1n der Regelalle Tage, nach Breslau, den Sıtzungen des dortigen Ober-Kirchen-
collegii der luth Kırche als Kirchenrath Theil nehmen, WOZU ich auf der
General Synode dieser Kırche 1M Jahre 1841 erwählt WwWar.  e Der Sohn fügt
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hinzu, daß der V ater inzwischen Superintendent der 10cese Liegnitz geworden
se1i Es folgt dann ber die Feststellung: 35  eLtz ist jedoch nıcht mehr eim
Ober-Kirchen-Collegium Breslau, sondern hat sich VO  — diesem, weıl
falsch lehrt, mıit der Gemeinde Liegnitz losgesagt, un legte Aaus$s dem selben
Grunde sein Kırchenrathsamt nieder und uch der Superintendentur ging
verlustig.
Schon diese dürren Eıntragungen zeigen, daß der miıt einer Schlesierin VCI-

heiratete W ortführer der independentistischen Altlutheraner (Jmmanuelsynode)
ein überaus bewegtes Leben uühren mußte Seine Bedeutung für die Kırchen-
geschichte ist bisher lediglich für den Bereich der niedersächsischen Erweckungs-
bewegung umrissen worden !). ein Wırken als Judenmissionar un! als
Gemeindepastor 1M deutsch-polnischen Grenzraum wurde 1M Lebensabriß des
Sohnes Nur gestreift; auf seine Rolle bei den Verfassungskämpfen innerhalb
der lutherischen Kırche Preußens bın iıch 1mM Rahmen einer Arbeit über den
Breslauer Juristen Huschke eingegangen Hier soll versucht werden, Hand
des ungedruckten Nachlasses ein Lebensbild dieses bedeutenden Mannes
geben
W ıe sein spaterer Freund und schließlich Gegner Huschke Stammt Ehlers
Adaus einer alten niedersächsischen Famailie. Er wuchs 1M 4ASCTOra Sıttensen
auf. daß uch Pastor werden würde, WAafr ıhm selbstverständlich. Der 1mM
Geiste eines milden Rationalismus junge Theologe erlebte in Halle
unter dem Einfiuß VO  - Tholuck ine Bekehrung: ab Herbst 1826 wird unter
den Studenten und 1n der Heımat ebhaft 1M Siınne der Erweckungsbewegung
tatıg. Die Hinwendung des Stader Konrektors Sattler ZU „Mystizısmus” ruft
be1i dem zuständigen Generalsuperintendenten den Verdacht hervor, der jJunge
Ehlers habe diese den Rationalisten unerwünschte NCUEC ehr- un Predigt-
welise eingeschleppt. Er zieht die licentid concıionandı zurück un leıitet ein
Untersuchungsverfahren e1n, 1N dem sich Ehlers mit „unbiegsamer Hartnäckig-
keit“ (wıe der Untersuchende schreibt) verteidigt. Der Junge Tholuck-Schüler
beruft sıch auf Bibel und Bekenntnıis, dringt damıit ber beim Stader Konsisto-
rium nıcht durch Schließlich sieht sich CZWUNSCH, se1ine Heimat VOCI -

lassen. Er hat zwölf Jahre spater durch Vermittlung seines Freundes Becker-
Verden versucht, innerhalb der hannoverschen Landeskirche ine Anstellung

1) Rudolf chmidt, Der „Mystiker” Friedrich LudwIig Ehlers Beitrag ZUT Geschichte der
Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts ın Niedersachsen: Zits Ges nıeder-
sächsische Kirchengeshıchte und MM (19279) 341—367 Warum der Verf. ständig
VO| „Friedrich” LU dwıg spricht, ıst mır unverständlıch. Ehlers hat die Vo

gedruckten Predigten steis Ludwig tto gezeichnet. Serin Vater hıef Johann Hinrich
(1757—1829) Über die Auseinandersetzungen ın 182/28 vgl uch Hengstenbergs
EKZ 1828, Nr. 85 un 86

Z) ME Ehlers, Ludwig ÖOtto Ehlers, eın Lebensbild Nevuendettelsau 906
ans Be eT, Der Breslauer Jurist Ph Huschke (1801—1886) un die Grundprobleme einer
lutherisc Kirchenverfassung: Historisches Jahrbuch Jhg., 17958, 27

4) Die hier zıtıerten Briefe und Aktenstücke befinden siıch ıim Nachla{i3 ers (Privat-
besitz) Der unter genannte Aufsatz gehört der Festschrift, die dem ftrüheren Bres-
lavuer Patrıstiker er Altaner gewildmet wurde.
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finden stieß ber wiederum e1im Stader Konstistorium auf Ablehnung.Da Ehlers Jlängst aus „dem hiesigen Untertanen-Nexus“ aus getr eten sel,;
könne se1in Gesuch 99 seines eigenen Besten willen nıcht berücksichtigt WCCI-
den  “ Miıt diesem abschließenden Bescheid wurde ein T’heologe endgültig auf
Schlesien der ine andere lutherische Gemeinde des deutschen Ostens VCI-
wiesen, der dadurch auf die Erweckungsbewegung Norddeutschlands einen
wesentlıchen Einfiuß ausgeübt hatte, daß ihr ein1ıge ihrer Führer schenkte:
gZeENANNT werden neben dem Konrektor Sattler VOL allem Albert Lührs”), Justizrat
Schlüter, Seminarinspektor Barıng, Rechtsanwalt Freudenthal un der spatereSuperintendent Saxer. Im Gegensatz A spateren bewußten Luthertum CIM}fanden die Erweckten die Besonderheiten des eigenen Vaterlandes als be.
deutungslos: konnte wa der hannoversche Dıplomat Freiherr VO:  — Hoden-
berg Zanz unbefangen 1m KreIils des nıederländischen Reveil verkehren der
Freunde H von Schuberts VO  - Munchen AUS mıiıt Schweden die
Oösterreichische Gemeinde Ramsau aufsuchen:; politische Rücksichten der Emp-findlichkeiten spielten bei ihnen ebensowenig ine Rolle W 1€e be] dem JungenHannoveraner Ehlers, der August 1828 erfuhr, daß ıhm 1mM V aterland
ine Pfarrstelle versagt werde un sıch dann nach einigem Zögern zunächst
nach Preußen und schließlich nach Kongreßpolen wandte. Im deutschen Sied-
Jungsgebiet Mittelpolens fand schließlich 1ne Pfarrstelle, die Jahre hin-
durch betreute. Er etrieb die Judenmission in Gostynin weıter, widmete aber
natürlich se1ine Hauptarbeitskraft der sehr ausgedehnten Kolonistengemeinde, die
ıhm allerdings Strapazen auferlegte, denen gesundheitlich auf die Dauer nıcht
gewachsen W  — Er erkrankte und machte ab 1839 verschiedene Versuche, ent-

Albert rs gab ab Herbst 835 miıt Pastor Köhler-Vilsen den „Kirchenfreund“heraus. Köhler hatte sıch 832 Iın einer leiınen chrift „Die Kırche und die Stände desKönıgreichs Hannoverr“ aTlfur QUS esprochen, da SIC
VvVon res terıen und ynoden Ver8aSSuUng sSm 13ı

dıe luth Kiırche miı+t ılfe
der tür(ch nıcht den eıfalli Hengstenbergs

Vo Staat emanzıplere eın Vorschlag,
ständlıch, daf sıch eın gläubiger Pastor wıe KÖ ler eIwdads Gutes

EK 1832, 5. 76 T) fand ES sel er-
Synoden verspreche.

a ans Beyer, Hannovers etzter Kultusminister Freiherr VOo Hodenberg und die nıeder-lIändısche Erweckungsbewegung: Jhb Gs nıedersächsische Bd 54,
—— ans Deyer, Beziehungen zwischen dem ba erischen und dem skandınavischen LuthertumIm 19 Jahrhundert Zischr. ba 27 151—16/7. Unter den schwedischen Er-weckungspredigern War VOT al Johann Ternström, der in seINner „Nordisk yrkotid-nıng“ die ämpfe des Luthertums In reußen beobachtete Er las regelmäß die In Erlangen erscheinende „Zeıitschri für Protestanti:smus und Kırche”, sehr gründliıch verfolgteauch die Arbeıiten von Kudelbach und cheıbe Überhaupt MU In af3 dieserlutherische Piıetist ber das deutsche theologisch Schrifttum guf unterrichtet Wa  z erwarnte daher seine Landsleute VOoOr den QUS Eng land und Schottland kommenden Eın-iüssen. Iysklan finns mycket ächta och ediget bade äldre och kristen-dom, TT al import den elska manufakturkristendomen därigenom gores mınst sagtobehöyvli zıt. bei er-Olov ren, Kyrkomöte och Synodalförfattning. En Studıe b f svenskyrkoför attnıngsdebatt 27/—18 Lund 17956,

Die Londoner JudenmissionsgesellschaftIrsitz bei Vo Wiıtzleben 1ISZKOWO geschaffen, Vo nördlıchen Posen QUS wurde
hatte sıch bereits 822 einen Stützpunkt bei

dann die Berliner Gesellschaft, die Ehlers InNs roßherzoÜber appard ein!
tum Posen schıckte, aufgebaut.

Posener ande, Würzburg 956 und Vor allem Fr
Angaben bel Arthur o°  e  7 Geschic

edriıch Just, Um Pınne, Posen
je der evangelischen Kırche Im

Die Judenmission hat uch deswe für die Augsbur iısche Kırche Polens eıne esondereBedeutung 7 weıl erh nısmäß viele Ju enmissionare und Konvertiten DZW.ne VOoO KOonvertiten (Joh, Jac. Benni, 9 Chr. Herrmann, Gen.-Sup. Lud-
WIg In ıhr tätıg wurden, dazu auchEquyard Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kiırche In Polen D5—1939, theol Diss

ier uch EeINIGE knappe An ben er auf 226 und e 1 nen Aufsatz In der
Hamburg 1757 (ungedr.), S5. 301

„Evangelischen Diaspora” 939
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weder ine kliımatısch günstiger gelegene Gemeıinde Kongreßpolens etwa
Sompolno der ber einen Auftrag in Warschau bekommen.

Die Frage, all diesen Versuchen kein Erfolg beschieden Wal, bedarf
einer kurzen Erorterung. Ehlers hatte aD Weihnachten 18528 umfangreiche
Missionsreisen 1M Großherzogtum Posen durchgeführt und dabei uch die
dortigen Führer der Erweckungsbewegung kennen und schätzen gelernt. Vor
allem miıt Karl VO:  - Rappard auf Schloß Piınne schloß Herzensfreundschaft,
dieser bedeutende Förderer der en: und Heidenmissıon hat Ehlers immer
wieder durch Briefe und Geldsendungen Mult zugesprochen. Auch Rappard Wr

sıch dabei darüber klar, daß die Tätigkeit der Judenmissionare NUur „daat nuf
Hofinung“ sein könnte; IS dann, wenn die christliche Umgebung der Juden
VO  - lebendigem Glaubensleben erfaßt werden wurde, konnte Aussıcht be
stehen. Im Sinne dieser Missionsstrategie Wa richtig, daß der Judenmissionar
Ehlers ine Gemeinde übernahm. Aber WAar gesundheitlich den Strapa-
ZC6e1 gewachsen, die ine ausgedehnte Kolonistengemeinde verursachen
mußte? Von Jugend auf WAar Ehlers kränklıch SCWCECSCN. Die Sumpflandscha{ft,
in der der Hauptort seines Kirchspiels lag, griff jetzt seine Gesundheit
Karl VO: Rappard hat offenbar mıiıt dem Grafen Läüttichau, der die Öörtlıchen
Verhältnisse kannte, über die Schwierigkeiten, die sıch Ehlers darboten,
sprochen; ine Lösung fand uch nıcht Hınzu kam, daß immer wieder
Freunde Aaus der Erweckungsbewegung hne beabsichtigen die Frage
9 ob nıcht die eigenen Gaben besser für Aufgaben in der ENSCIECN
Heimat der 1n Preußen eingesetzt würden? SO Iu. wa A. von Thadden
den theologischen Aussprachen e1in, die 1in Trieglaff veranstaltete. Auch 1n
Pınne kam regelmäßıgen Pastorenkonferenzen. Freund Luührs schrieb 4US

dem annöverschen. Hınzu kam, daß Ehlers den Kampf{f die Agende un!
die Entwicklung der Altlutheraner ebhaft verfolgte. War nıcht seine Auf
gabe, diesen Freunden heltfen?

Am 840 legte Vo Stryk (Warschau) Ehlers nahe, sıch eine andere emenmde
bewer In er wischenzeıt könne er ın Warschau der eıner anderen seIne

Gesundheıt wiederherstellen. Str WOar mıf befreundet und erledigte für ıhn allerleı
Angelegenheiten bel den kırchlicnen und staatlıchen ehorden Brıefe ım Nachlafß E;)
Am raf er ıhm nach Rücksprache mIT reunde Vo Qettingen, beiım
Konsıstorıum die Erlaubnis, Gostynın krankheitshalber verlassen dürfen, eINZU-
kommen. Wenigstens Monate mUusse er annn Jle Amt eschatfie ruhen lassen. Inzwis
solle die Kirchenbehörde nach Gostynın einen schıcken Er ers mUusse

eiıne mMmMeUe Stelle einkommen, inzwischen ber mift der amılıe Im Brühlschen Palaıs ın
Warsc Wohnung nehmen. Qettingen und er hielten diese egelung für die beste Ehlers
wollte iedoch nach Deutschland reisen, V. Sftryk bernimmt die
Klärung der an elegenheiıt. Im Konsistoriı um e6| ind DereiıT, nac| uckkenr
„eine gute Gemeimn eI ute Luft, gutien rieden geben. Am 10. 84] er|! tryk,
daf er mif ettingen eine Missionsstunde SIN Hause eingerichtet habe;
die alsache ıst ıedoch mMmMmM: noch nıcht abgeschlossen! Anfang 84] ändert sıch dıe
Meınung ber In der Kırchenbehörde, indQ spricht davon, daß „Urlaub der schried”
ıa „einerle!l sey - Mitte ebruar ist dıe Paßangelegenheıt immer nıcht er e  1g Da

ıe Briıefe vVon Ehlers fehlen, ist nıcht ganz kla Wa er 1840/41 erstrebte. Offtenbar ınter-
essierte er sıch Anfang 840 tür die emerınde rompolno Brıef des Pastors Hermann QUS
Brzezin, 13. 3. 40) Im autTe der Zeit am aber wohl der Gedanke Übergewicht, nach
Deutschland zurückzukehren.
Bereits 806 war BaU einer Kırche In ompolno geplant; während der preußischen
Merrschaft hatte Friedrich Wılhelm Predigerland ZUT Verfügung gestellt (41 Morgen
ulm Zur ıldung einer arochıe kam e5 liedoch erst 1840, erst fünf re später erhielt
diese rein deutsche emenınde einen deelsorger.
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In dem bereits zıtierten Lebenslauf hat Ehlers erwähnt, daß 1833 AaUuS$S
Protest die Union ine Pfarrstelle 1n Mittelpolen AUNSCHNOMIM! habe Das
wırd nıcht bedeuten sollen, daß Ehlers VO  33 Anfang mıiıt den schlesischen
Lutheranern sympathisıiert hat, die 1830 die ZWangswelse kın
führung einer Agende protestierten. Kappard 10) hat 1M Sommer 1840
daran erinnert, daß der „geliebte theure Freund‘ 1n Gostynın die umstrıittene
Agende 1in erster Linie als ein Bekenntnis des KÖN1gs dem drejeinigen Gott
ansah: SS gab ine Zeıt, geliebter Freund, uch S1e dieses Urteil beinahe
unterschrieben hätten, als S1e sıch bemühten, in Oberschlesien die königlicheAgende die Stelle der rationalistischen Formulare einzuführen und ı88l Gangbringen.“ Man wIird dies Zeugni1s gew1ıß beachten, ber doch uch bedenken
mussen, daß 1n der Erweckungsbewegung der Weg A Konfessionalismus für
die Theologen recht naheliegend War für einen Laien WwI1Ie Karl VOonNn Rappard
WAar allerdings das Festhalten der ursprünglichen Posıition gleichfallscCharakteristisch. Fest steht auf jeden Fall, daß Ehlers während seiner Tätigkeitinnerhalb der Vans augsburgischen Kırche Polens eindeutig für die bedräng-ten Lutheraner 1n Preußen Parte1i ergriff. Er hielt mıiıt einıgen führenden Alt
lutheranern CHNLC Verbindung, daß ıh die Gemeinden Ratıbor, Gleiwitz,Neustadt, Loslau und Rybnik iıhrem Deputierten für jene wichtigeGeneralsynode wählten 11) die 1mM September 1841 die Verfassung der Vans.luth Kırche Preußens festlegte. Auf dieser bedeutsamen Breslauer 5Synodewurde Ehlers ZuU.: Kırchenrat berufen, obwohl IST VOLr einigen Oonaten
Gostynın verlassen hatte und zunächst in Loslau hne amtlıche Tätigkeitseinen Wohnsitz nahm Es ertwıies sıch sehr Dald daß überaus schwierig WAaflL,die mıiıt einer Übernahme 1N den Kırchendienst zusammenhängenden rtechtlichen
Fragen mıit den zuständigen Staatsbehörden klären Ehlers mulßte Jängereeıt als Vertreter eines Pastors tatıg se1in, SE 1mM Frühjahr 1845 konnte die
Martiınsgemeinde 1N Liegnitz übernehmen.

Der kaiserliche Staatsrat Busch erwähnt 1N seinen „Beiträgen zZzur Ge:
schichte und Statistik des Kırchen- un Schulwesens der Evang. Augsburgi-schen Gemeinden 1m Königreich Polen  66 (Petersburg daß Ehlers 1in
seiner seit 824/25 bestehenden großen Gemeinde „durch übertriebene, oftmals
die Liebe verletzenden Strenge den Reformierten gegenüber den inneren kon
fessionellen Frieden der Gemeinde stOrte  : Der verdienstvolle rußlanddeutsche
Beamte stand dem spateren Generalsuperintendenten Manıtius bis

nahe, einem Manne, der jeder konfessionellen Auseinandersetzung ab
hold WAar und bei eindeutig natıonalpolnischer Gesinnung bemüht blieb. ZW1-
schen den drei Beyvölkerungsgruppen der Städte Lodz (1853—1866) un! W ar
schau (1867—1904) nämlich den Polen, Deutschen un: Juden (seine
‘IU) Rappard äuDßerte sıch E:) er Friedrich Wılhelm sehrs@e] An Grade erbaulıch“ gewWeESseEN. CN eI daß inan den

nstı
ntsch afenen

Serın
unbedenklich denjenigen Königen echnenpflegt: SEr that, WaSsS dem Merrn wohlgefiel.“ an vVon welchem die chrift

'I'l) Vollmacht VOoO In Nachlaß Für atıbor unterzeıchAug Rex), für die vier anderen Gemeinden ıe eın Vorsteher.
neten ZwWEeI Car| Luft und
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Multter entstammt dieser Grtuppe) ausgleichend wirken. Man wird
deshalb das Urteil des Manitius-Freundes Busch nıcht Z Nennwert 1in
Anschlag bringen können und schließlich uch berücksichtigen mussen, daß
die 18258 geschaffene Verwaltungsunion (Warschauer Generalkonsistorium für
evangelısche Bekenntnisse DCIH Ukas VO Februar) den zahlungsmä ßıg
sehr viel schwächeren Reformierten ein Übergewicht über die Lutheraner gab
Als Ehlers nach Mittelpolen kam, WAar die Unzufriedenheıt über die sıch
tein administrative Uniıon bereits stark verbreıtet. Man übertrug die lutherische
Pfarrei Grodziec dem Kalvinisten Spleszynsk1, berücksichtigte nıcht immer
be1 Vakanzen den Konfessionsstand der Gemeinde un Ließ lutherische Kan-
didaten durch teformierte Examıinatoren prüfen, die iıhrer Herkunft und Ge
sinnung M das Polnische sehr viel besser beherrschten als die AausSs deut-
schen Handwerker- und Kolonistenfamilien stammenden Prüflinge. 1838 gab

nach einer Konsistorialstatistik 1n Gemeinden fast 200 01010 Lutheraner,
ber NUr 7886 Reformierte in Gemeinden WE  - wundert D: daß Ehlers ınd
t{wa der theologisch Zanz anders eingestellte W arschauer Superintendent

Ludwig (1808—1876) 1in Fragen der Unıion empfindlich wurden? Die Eın-
setzung einer Prüfungskommissıon Zur Beseıtigung gewI1sser Mißstände (1835)
un! die Verfassungsänderung VO 1849 (Kirchengesetz VO 8./20 Februar)
zeigen, daß das Urteil VO Busch über Ehlers der Revıisıon bedarf: vertrat
das gute Recht der Iutherischen Kıiırche un durfte 1849 VO  - alten Freunden
seiner mittelpolnischen eıt mıit Genugtuung hören, daß durch die Aufhebung
der Verwaltungsunion das früher sehr gute Verhältnis zwıischen den beiden
evangeliıschen Bekenntnissen wiederhergestellt se1l In seine Gostyner eıit fällt
übrigens uch ein Plan, die YAWEN Auswanderung drängenden Lutheraner unter
Pastor Kavel 1in Kongreßpolen ZuUuUrC Ansiedlung bringen. Pastor Kavel, der
spater nach Australien 21ng, besuchte Ehlers in seinem Pfarrhaus un be
wunderte die Lage der Kirche, die auf einem Berghügel neben den Ruinen
eines sagenumwobenen Starostenschlosses entstanden W4  F

Es scheint, daß Ehlers die bisherige Gemeinde 1n Mittelpolen eLWAS plötzlich
verlassen hat 12) eın Gesundheitszustand, die sehr Jangwierigen Verhand-
lungen über einen Paß 13) un nıcht zuletzt wohl uch die ständigen Bemühun-
CN ein Amt in der hannoverschen Landeskirche der be1 den schle-
sischen Lutheranern haben iıhn offenbar in Zeitnot gebracht. Als dann hne
vorherige Ankündigung eines Nachfolgers abreıste, WAar INa  — 1N Gostynin etwaA4s
enttäuscht. Auf der anderen Seite in Oberschlesien Freunde Werke,
die iıh aufforderten, möglıichst rasch erscheinen. Nachdem Friedrich W ıl
helm den Ihron bestiegen hatte, glaubten weite Kreise, daß bald ein
Kurswechsel in der Kirchenpolitik erfolgen wüuürde. Man nahm VOLr allem al

'IZ) Das wiırd QUS einem Ian rıe deutlich, den Slegmun Hauptmann 9 /. 4] in
Gost niederschrieb. HU ıe hliesige emenmnde Ist jeTz gewlisser en einer

UQUS der das sıie erleuchtende 1C gg  mmen ıst.gleı EI'II
13) Am 6. 8. 1841 rat ry sıch eiınen Eml rationspaf emühen Wenn er ın

Deutschland angestellt wurde, nnite er eın entsprechendes Gesuch verzichten.
Man mUsse bel den Paßsachen miıt „noch mehr Vorsicht“* vorgehen.
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daß den Lutheranern in Preußen die Bildung einer eigenen Kıiırche 1in Kurze
erlaubt werden würde. Auf dem Hintergrund dieser Erwartungen kam der Z
15 1841 einberufenen Generalsynode ine grohe Bedeutung Z sollte doch
1er geklärt werden, welche Verfassung sıch ine lutherische Kirche 21bt, die
VO Staat unabhängig ist Nachdem sıch die maßgeblichen Männer arüber
klar geworden 5 daß nıcht zweckmäßig se1in würde, die Verfassungs-
pläne des alten G. Scheibel Zı verfolgen, kam darauf d all die Kräfte
für ine Mitarbeit gewıinnen, die befähigt Wwaren, ein leitendes Amt aus-
zuuüuben. an diesen Kräften rtechnete 1119  — VOIL allem uch Ehlers.

Wer Ehlers den Breslauern besonders empfohlen hat, wıI1issen WIr nıcht. Wır
duürfen vermuten, daß VOL allem Gemeindeglieder in Oberschlesien und Berlin
die Inıtiative ergriffen haben Möglich ist auch, daß adelige Freunde AausS$s der
Erweckungsbewegung mıit Empfehlungen nıcht gegeı1zt haben Offenbar kannte
Ehlers seinen Landsmann Prof Huschke, den spateren Dırektor des Oberkirchen-
kollegiums, nıcht Das ergibt siıch eindeutig Aaus$ dem Brietwechsel zwıschen
beiden, der 1M August 1841 einsetzt und VO  - Anfang einen leichten Dıfferenz-
punkt zeigt. Im Laufe der eit sollte sich erweıisen, daß die Grundvorstellungen,
die el über den Aufbau einer Kirchenordnung hatten, csechr verschieden

ISt Jahre spater kam jedoch aruber C Konflikt.

W ıe WAar die Lage der v}  — der unilerten Landeskirche separiıerten Lutheraner
Ernst Rudolt£ Hubeyr 21bt 1N seiner überaus materıialreichen Ver

fassungsgeschichte einem Kapitel die Überschrift „Der Staat un die V all-

gelısche Union“. Miıt Recht geht davon du»s, daß der preußischen Regierung
das Unionsproblem als ein „staatliches Verfassungsproblem VOIN außerordent-
lıchem KRang” erschien. Friedrich W ıilhelm 11L Verhältnis relig1ösen Fragen
SC1 „seltsam zwiespältig“ SCWESCH; „dein Unionsplan WAar fast revolutionär, da

ine Bekenntnisunion erstrebte. Seine Gläubigkeit ber WAar traditionell,
nıcht 1m Innn eines bloßen Konventions-Christentum, ohl ber 1m 1Inn einer
hausbackenen Schlichtheit, die VO  3 den relig1ösen Fragestellungen dieser auf:
gewühlten eit unberührt blieb“ Der König WAar sıch durchaus der T at-
sache bewußt, daß das ihm zustehende 1US IN keineswegs ein IUS yefor-
mandı einschloß:; daher bemühte sıch uch die freie Zustimmung der
Gemeinden seinen Unionsplänen. Das W Aar natuüurlıch in einem entschieden
zentralıstisch verwalteten Staate, 1in dem die Behörden durchwegs das Kırch-
liche nıcht als einen besonderen Bereich ansahen, ine fragwürdige Sache Noch
fragwürdiger WAar die Einführung einer Agende 821/22, nachdem VO  —

verschiedenen Seiten uch VO  3 Schleiermacher dem König aus-
drücklich das IUS liturgicum bestritten worden WA.  + Sogar das preußische
Kultusministerium mulßte T823 1n seinem „Gutachten über das Rechtsverhält-

‘|4) An den Schwieri
scheiterte 1836/3

eıten, die sıch bel einer Zusammenarbeit miı+t cheıbel leıcht ergaben,der Plan einer allgemeınen Führungszeitschrift für He Lutheraner
Deutschlands. Huschke stand ohl uch QUS anderen CGründen Sch eiwas skeptisch en-über, verg Aufsatz . 28

15) Ernst Rudolf uber, euische Verfassungsgeschichte seilt 1789, Stuttgart 1957, Bd I 4A54

116



NIS 1in lıturgischen Angelegenheıten“ einträumen, daß nıcht ratsam sel,
liturgischen Fragen ein Zwangsrecht für den Landesherrn in Anspruch
nehmen. Auf der anderen Seite wurde jedoch die LIECUC Agende für die Miulıtär-
seelsorge (1822) und für staatlıche Erziehungs-, Straf- un Wohltätigkeits-
anstalten (1824) „angeordnet‘“. Es W ar unverkennbar, daß sehr viel „Irei-
williger Zwang“ angewendet wurde: Geistliche, die sıch sehr für die Agende
einsetzten, wurden dekoriert („nNON Dropter ACtd, sed Dropter agenda“
Schleichermacher), andere E ihres Zögerns der ihrer Weigerung öffent-
lich getadelt. Entscheidend Wal, daß alle Fragen der Unıon un! der Agende
1mM Zwielicht blieben. Einflußreichen Adelıgen gegenüber und S1e spielten
in der Erweckungsbewegung und be1 den entschiedenen Lutheranern ine sehr
große Rolle! wurde nıcht bestritten, daß weder Union noch Agende rtecht-
lıch „eEiNSeführt. selen. Da ber faktısch kräaftig 1mM Sinne der kirchenpolitischen
Lieblingsgedanken des Königs gewirkt wurde, entstand ine Atmosphäre, die
nıcht zuletzt für die ja ausgesprtochen könıgstreuen Lutheraner Schlesiens, des
Großherzogtums Posen un! Pommerns sehr unerfreulich WA.  H S1e hinderte
VOL allem ine klare Entscheidung. S1ie erklärt auch, ISt in den
320er Jahren ZU. Konflikt kam Dabei wird INa uch berücksichtigen mussen,
daß sıch 1in Schlesien das landesherrliche Kirchenregiment keineswegs auf alten
Gebrauch un sıchere Praxıs berufen konnte 16) Kaurz: bedurfte ISLT des
Konflikts eim Augustana- Jubiläum 18530, ine Lage deutliıch machen,
die für beide Teıle gleich unerftfreulich W .  H Die staatlıchen Behörden erkann-
ten, daß in Schlesien recht 1el W iderstand vorhanden W A  H Und die Luthe-

mulßten einsehen, daß el eit verlorengegangen E die Sammlung
der lutherischen Gemeinden erfolgte hne Zweıftel einem wenig günstigen
Zeitpunkt. Hınzu kam, daß I1a  ® keine Klarheıt darüber besaß, wI1e sıch denn
ine evangelisch-lutherische Kırche den erklärten „protestantischen“
Staatswiıllen organıisıeren könne?

Allerdings hatte der Breslauer Pastor und Protessor CHeibe, schon 1819 den
Gedanken geaußert, die Bıbel enthalte ine vorbildliche Kirchenverfassung als
Normalfall *+*). Später hat gemeint, daß keine ausschließlich lutherische
Kirchenverfassung, die als Regel dienen könne, gäbe. Allerdings sel bei
obwaltenden Umständen 1in Preußen das este, die „apostolische
Ordnung“ wählen 18) Je länger ber die eıit der kiırchenrechtlichen Un-

16) | eıder ist die Arbeıt Vo Francıs Hanus ber ur| and State ın ılesia under
Fred arıck Ihe atfholıc University of America, Facultas Theologıca

eınenNo 7/9), ashın Ion 1944 nıcht NMUr unergiebig, SO ern auch irre ührend
gaben ber dıe
kenntnis. DITS Übertreibun

UgE der evangelıschen Gemeırnn ehl ınfach die erforderliche Sach
e1 der Darstel un des Verhaltens Friedrich des Großen

hıs Inirıgues and wiles, 1C he employe: especlally agaılnst the atholıcgegenüber der römisch-kat Kırche werden el dem Igenden Satz euvtilıck SIN 5 ıte of
urchn,

he (Frıedrich) dıd nof ucceed ın g!ving the Prussians Prussian God” Sehr
instruktiv tür die La In Bresiau ıst iedoch dıe rlanger Diss von Martın ıunke,
Johann Gottfried cheıbe und serın Rıngen die Kırche der luth Reformatıiıon

und Dogmen-17) cheıbel,
geschichte, reslau 18197, 5. 4

Allgemeıne Untersuchung der christlichen Verfassungs-
IB) Heinrich Martin, Der amp der deutschen Iutherischen Freikırchen Im 19. Jahrhundert

Bekenntnis und reıhel der Iutherischen Kırche, München 1737,
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klarheit 1in Preußen dauerte, desto ungewisser wurde den politisch und
sellschaftlich erfahrenen Adeligen un: ihren Freunden unter den Geist-
lichen und in der Unıiversıität, ob INn  3 die Rettung der lutherischen Kırche
Schlesiens mit der Behauptung erreichen könne, die Bibel schreibe ine Leitungder Kırche durch Alteste (ım Sinne der T’himotheusbriefe) VO:  H Eınem
gesehenen un: erfahrenen Juristen W1€e dem Breslauer Romanıisten Professor
Huschke W ar nıicht eigentlich das landesherrliche Kirchenregiment das Bedenk-
lıche der unterten Kırche: mit dieser Eıinrichtung hätte sıch abfinden
können, wenn LULCI gesichert WAaf., daß kirchliche Entschlüsse VO Staat
abhängig gefaßt werden konnten. Fuür iıhn WAar entscheidend, daß die „eigentliıch
kırchlichen Interessen“ VO politischen Einflüssen freiblieben. „Duldet die
Kırche ine fremde, irdische Gewalt über sıch, sagt S1e sich los VO  3
Christo 499 Da für den Juristen Huschke mehrere Möglichkeiten, ine
VO Staat unabhängige kirchliche Ordnung aufzubauen, gab, mulßte ıhm
erwunscht se1in, sachkundige Mitarbeiter gewınnen. Er ZOg ohnehin ine
„aristokratische“ Kırchenleitung der 1N der Episkopalverfassung gegebenen
„Monarchischen“ VOTL, neben den leitenden Geistlichen sollte „Regier-Älteste“
geben. Nachdem unter dem Einfiuß VO  — Stahl. Puchta, Vılmar un! Kliefoth
die Debatte uüber die Funktion des geistlichen mts lebhafter wurde, mulßte
als zweckmäßig angesehen werden, den Arbeiten des Breslauer ber.
kollegiums einen T’heologen heranzuziehen, der sıch gründlıch mıt den Lehren
der lutherischen Orthodoxie beschäftigt hatte un uch ausreichende Kennt-
NISSE uüber den Stand der theologischen Diskussion besaß Diese Voraussetzun-
ZCN erfüllte Ehlers zumındest für den Bereich der Orthodoxie: hatte sıch VOL
allem mit dem Hauptwerk des Wıttenberger Professors Johann AÄAndreas
Ouyenstedt (1617—1688) befaßt und galt überhaupt als Kenner der
Wiıttenberger lutherischen Orthodoxie, auf die ohl VO  — Tholuck hın
gewiesen worden WAar 20) hne Zweiftel sind die Grundgedanken, die Ehlers
1im Breslauer Kollegium und spater während des Verfassungsstreits entwik-
kelte auf dem Boden der Wittenberger Orthodoxie erwachsen, für die jaBalth Meıisner 1in seiner „Anthropologid Sacra“ (1612) erklärt hatte, daß die
Kırche „hinsıchtlich Christi monarchisch“, 1n Hınblick auf die Pastoren ber
„arıstokratisch“ regiert werde. Eıne Neigung „klerikalem“ Denken erwuchs
Iso bei Ehlers schon au$s der Übernahme altorthodoxer Gedankengänge; daß
S1e spater durch Vılmars Lehre VO geistlichen Amt aktualisiert wurde, 1st
bei ıhm un! einigen Mitarbeitern 1n der Immanuelsynode nıcht übersehen.
Wenn sıch uch die Grundüberzeugungen des hessischen Lutheraners 1mM An-
schluß seine Marburger Vorlesungen und das bedeutet: lange VOT dem
Erscheinen der einschlägigen Schriften verbreiteten, ist doch nıcht NZU-
nehmen, daß Ehlers VOL dem Revolutionsjahr miıt diesen „hierarchischen“
Ideen näher bekannt wurde. Beweıisbar ist jedoch, daß Ehlers VOrLr seinem
Übertritt den Breslauern Kontakt mıiıt dem Danen Rudelbach hatte,
19) eyer, C. 5. 285
20) holuck veröffentlichte 852 eın Buch ber den Geilst der Wıttenberger Orthodoxie ımahrhun ert.
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der damals vermittelt durch ein1ge, der lutherischen Erweckungsbewegung
W estsachsens nahestehende Patrone ine Superintendentur 1n Glauchau
verwaltete.
Rudelbach hat sich 1n den 230er und 40er Jahren mehrfach 21) Fragen der
Kirchenverfassung geäußert. Er gab 1839 ine Schrift heraus, 1n der nıcht
NUuUr die Unionspolitik bekämpfte, sondern uch den Standpunkt vertrat, die
Kirche musse sıch 1in bezug auf die eigentlichen nterna VO: Staat emanzıple-
iIen Als ein Jahr spater mıt dem Hallenser Professor Guericke
die „Zeitschrift für die gesamte lutherische Theologie und Kirche“ gründete,
entwickelte 1M Einführungsband seine Gedanken näaher. Man könne weder

das alte Episkopalsystem noch die Konsistorialverfassung anknüpfen,
denkbar se1 allerdings ine Weiterentwicklung des SOß. Kollegialsystems 1imM
Sınne VO Chr. Matth. Pfaff Dıie Verwaltung dieser Kollegialrechte könnten
dem Fursten delegiert leiben, S1e ständen ıhm jedoch weder 1in seiner E1igen-
schaft als Landesherr noch als Christ Rudelbach lehnt das Presbyterial-
un Synodensystem keineswegs ab, glaubt aber, daß die kirchlichen Gemeinden
für die Einführung einer solchen Ordnung noch nıcht lebendig selen.
Synoden II0 alten  C6 Sinne Pastorensynoden) bejaht jedoch ausdrück-
lıch Da Rudelbach 1M nächsten and seiner Zeitschrift die 1840 erschienenen
Schriften VO  m F. J. Stahl und G. F.Puchta bespricht, 1aßt sich seIne Position
noch eEeLtWwWwAaSs deutlicher umreißen: Kirche und Staat sind wesentlich verschie-
dene Institute; der Weg ZUEE Verselbständigung der Kirche knüpft Dbesten

das Kollegialsystem a das allerdings VO einıgen Schlacken gereinigt
werden mu Es ist jedoch falsch, Orthodoxie und Episkopalsystem, Pietismus
und Territorialsystem, Rationalısmus und Kollegialismus parallelisieren
überhaupt führe Stahl durch se1in schematisierendes Denken manchen
Irrtumern. Recht hätte jedoch miıt seiner Feststellung, daß die Annahme
einer „stillschweigenden Übertragung“ der kirchlichen Kollegialrechte den
Fürsten die „Achillesferse“ jener kirchenrechtlichen Theorie ist, die nach
Rudelbach allein noch VO  - Bedeutung se1in konnte.

Das 1Iso befürwortete jenEt Rudelbach, den Ehlers den Breslauern empfahl:
Anknüpfen die angeblich 1mM Neuen lestament Kor 2 festgelegte
„apostolische Kirchenverfassung“, sobald die innerkirchliche Lage erlaubt,
zwischendurch Weıterbildung des Kollegialsystems mıit Tendenz ZurF Verselb-
ständigung der Kırche. Huschke, dessen erste theologische Schrift Rudelbach

21) Von den zahlreichen Schriıftten ?udelbachs sınd die folgenden hlier einschläg! Die re
der Lutherischen Bekenninisschriften Zisch. ges. luth Dn116 1840
ordrar Kyrkans egert InfTresse, närvarande tıd, omınskränkt religionsfrihet? (K rka

852 VoStat Nr { Upsala 846), Den Kirkeforfatnings Oprindelse 1840 sind uch die zahl-rincıp 1849,
esimar' Ins Schwedische übers.) Wıchtig für diıe Zeıt

eıchen Rezensionen Rudelbachs
£Z) uverıcke krıiftisierte In der SCH gesamte luth eol 1840) die unter

der ührung VOo ave rabau stehenden Auswanderungsg ru milde, als uthe-
er hätten sIe warifen und dulden sollen. Auswan einer sischen Gruppe nach
MissourI mMı  ıllıgte 6r (S 132) Über diesen Lutheraner, der polıtıs. ZUT Fortschritts-
parteı nelgte, Yg  ukunft Guericke, DITS Zeichen der Zeıt. Blicke ın die Vergangenheiıf,
Gegenwart und VO! Stacat und 1r  e, Zwickau 8/4
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begrüßt hatte, wußlßte jedoch, den Rat, den Ehlers gab, nıcht
akzeptierte. Vermutlich hat gespurt, daß der dänısche Lutheraner (ähnlich
Ww1e Ehlers!) nıcht 1in der Ablösung der Kırche VO.  e Staat die Hauptsache sah
Vorsichtig Z21bt bedenken, daß Rudelbach gew1iß ein 1N Fragen der
Kirchenverfassung erfahrener Mann se1i Er habe sıch jedoch mMit einem Manne
WwI1e Dr Guervickhe verbunden, der nach anfänglicher Sympathıie die Altluthera-
nNeTr als Sektierer bezeichne. Unklar se1 uch das Verhältnis Rudelbachs
Scheıbel. Schließlich sSCe1 doch recht fraglich, ob R) der gewiß eines Lages
in seine vaterländische Kırche nach Däanemark zurückkehren wolle, „den Ruf
einer Synode, in unNnsefem Staate VOL öffentlich erlangter Anerkennung uflserer
Kırche beyzuwohnen, anehmen wuürde.“ 3), Wird hier schon spürbar, daß
Ehlers mıt dem 1InweIls auf Rudelbach bei Huschke gew1sse Befürchtungen
weckte, wird in einem undatierten Briefe, der nach der Generalsynode VO:  -
1841 geschrieben wurde, deutlich, weıtere Differenzpunkte lıegen konnten.
Ehlers hatte die Befürchtung ausgesprochen, daß das 9808  — eingerichtete Vor:
steheramt nach Ansıcht der Synode „1InN demselben Sinne, wI1e das Predigtamt,
göttlichen Ursprungs LA  sey Huschke erwidert, auf der Tagung se1 ein eNTt-
sprechender Satz nıcht aufgestellt worden. Ausdrücklich seli in der vorbere1i-
tenden großen Kommissıon geklärt worden, daß die für die Gemeinden VOII-

gesehene Altestenverfassung nıcht die apostolische Verfassung 1M Sinne des
se1i Das Neue Testament biete in dieser Hınsıcht lediglich ein C

wichtiges geschıichtliches Vorbild Beruhigt Huschke den Mitarbeiter 1n
der Kırchenleitung mıiıt der Feststellung, daß lediglich das Predigtamt als
ein Amt göttlichen Ursprungs gelten könne, unterstreicht ber doch auf
der anderen Seite, daß die Vorsteher wichtige Aufgaben hätten, uch 1N der
„Seelsorge 1M CHSCICN Sinne“‘. Die Frage, ob nıcht Zwistigkeiten zwıschen
den Vorstehern und den Pastoren kommen werde, lasse sıch theoretisch nıcht
entscheiden. „Bey solchen Dıingen kann immer 1Ur die Erfahrung ein siıcheres
Urtheil begründen.“ Es ist unverkennbar, daß Huschke nıcht bereit WAaT, die
Ordnung der Kırche ausschließlich Aaus$s dem Predigtamt entwickeln, WOZU
Ehlers schon früh neigte.
Wenn 1Iso doch wohl zwıschen Ehlers und Huschke VO  - Anfang keine
volle Übereinstimmung herrschte, ist doch unterstreichen, daß uch der
Breslauer Proftfessor die W/ahl des gerade Aaus$s Polen eingetroffenen Pastors
ZU. Kırchenrat herzlich begrüßt hat Tatsächlich hatte sıch ja Ehlers in weıten
treıisen einen Ruf erworben. Es WAar keine Schmeichelei, wenn ihm der
alte Freund Pastor Seegemund 24) AauS$S Zırke schrieb, ihm werde bei der uüuck-

23) Huschke Ehlers 841
24) Seegemund Chlers 25 184 Fine esondere Wertschätzung pricht noch QUS demSchreiben der Synodal-Bevollmächtigten VO: SM ennn die Gemeinden, dieIreuen solle, ZUr Synode unbedingt ıhre orsteher abordnen möÖöchten, erhalteanlıegend eın spezielle Einladun als außerordentliches Mit lı ed Diese Einladung ıst

eSsWegen auTTfailı weiıl NUr In ] u nktion befindliche Geistlic Synodalen gewähltwerden konnten. g, War lıedoch noch nı c IM Amt. Und obwohl die Überna despastoralen Auftrags für Oberschlesıen nıcht ormel|! eklärt werden konnte, wählte dieGeneralsynode ıhn ZU Kırchenrat
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kehr nach Deutschland ine wichtige Aufgabe zufallen. Manche meınten, die
Union werde sıch auflösen. Diese Meınung teile nıcht Er erhoffe vielmehr
1M Gegenteil, daß die Unıion durch Übernahme der als dem anerkannten
Bekenntnis Ist festen Grund gewıinne. Der NEeEuUEC König werde uch den
sepatıerten Lutheranern Gerechtigkeit wıderfahren lassen. Leider se1 unter
ıhnen viel Uneinigkeıt! Es ware gut, wenn Ehlers mıit seiner Einsicht un!
Erfahrung ZurF Klarheıt und Einigkeit führen könne. W as allerdings Seegemund
unter „Klarheıt“ versteht, wird rasch deutlıch: wesentlich selien alleın ogma
un Sakrament, alles andre (so twa die Verfassungsprobleme) seien ‚.Neben
fragen, weilche die Juristen aufbringen”  ©  . Diese Auffassung teilten weder
Huschke noch Ehlers!

Es wurde bereits erwähnt, daß Ehlers IST 1mM Frühjahr 1845 offiziell ein
Pfarramt in der Lutherischen Kırche Preußens übernehmen konnte. Miıt seiner
Übersiedlung nach Liegnitz konnte uch die Funktion eines Kirchenrats
regelmäßıig ausuben. In der Zwischenzeıit hatte die 1841 beschlossene Ordanung
konsolidierend gewirkt. Und als 223 1845 die seit langem erwartete
staatlıche Anerkennung endlich erfolgte, wirkte dies Ereignis werbend, daß
sıch bis Zur Revolution verschiedene Gemeinden mit ıhren Pastoren dem
Breslauer Oberkollegium unterstellten. Aus einem vorwiegend schlesischen
Gemeindeverband wurde jetzt ine Kırche H3 Preußen. Einigkeit estand el
darüber, daß die staatliche Anerkennung keine konstitutive Bedeutung habe
Später sollte sıch jedoch zeigen, daß das in einer Breslauer Erklärung 25) VOLI-

kommende Wort „Kirchliche Obrigkeit” ZU. Stein des Anstoßes in den
eigenen Reihen wurde. Zunächst ber konnte Ehlers nach seiner Übersiedlung
davon ausgehen, daß der außere Aufbau und die innere Entwicklung der
Gemeinden VO Segen selen. Hatten die „Altlutheraner” bereıts in
den 220er Jahren einıge Ansatzpunkte in Pommern (mehr bei Laien als be1i
Pastoren) gefunden, entbrannte der amp Agende und Kirchenregiment
1840 in der Kammıiner Synode lichterloh. twa >000 Gemeindeglieder traten

in den 40er Jahren 1in Pommern aus der Landeskirche auS; unter den Geist-
lichen mußten Hollatz un! Nagel als führende Manner gelten, eiım Adel

A.v. Thadden, Graf Wartensleben un v. Hıller Persönlichkeiten VO  -

besonderem Rang. Unter den Übertretenden fand Ehlers viele alte Freunde,
VOL allem natürlich den Trieglaffer Gutsherrn, mıiıt dem in seiner Gostyner
eıit NS! Kontakt gehalten hatte

Es ist verständlich, daß dieser Zuwachs für die Breslauer Leitung LCUC Pro-
bleme aufwartf. So beobachten WIr 1n den 5>0er Jahren, daß 1ne leidenschaft-
liche Debatte über den Kirchenbegriff einsetzt, bei der Ehlers als der XÖ

25) Die Breslauer unterstrıichen damals „Die Verbindung lutherischer Gemeinden unfer der-
tacft empfangenden Rechte,selben kirchlichen Obrigkeıt beruht nı cl auf einem Vo

ondern auf dem eCi welches die Kırche VvVon Christus, ıhrem Könıg, hat”, vgl Kirchen
la luth Gemeinden in reußen 1879, Nr. I4 863 mußte Huschke nach
eıner langen internen und Ööffentlichen Debatte diesen Sprachgebrauch ausdrücklıch recht-
tertigen, vgl seine roschüre „Kann e5s ın der Kırche Obrigkeıt geben ®”
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führer der einen, Pistoryius als der Wortführer einer anderen Rıchtung
scheınt. Es gelingt jedoch, die Einigkeit wahren. Die Generalsynode VO  -
1856 bezeugt ine offenbar vollständige Übereinstimmung 88l allen Haupt-
fragen, WenNn uch bei einıgen wenigen Pastoren ine gew1sse Zurückhaltung
spuren ist 26) Diese Pastoren treten jedoch protestierend auf. als die Breslauer
ausdrücklich ine Fürbitte für das 1mM allgemeinen Kirchengebet
ordnen.

Bevor WIr jedoch diese Zur Spaltung führende Auseinandersetzung besprechen
können, mussen WIrLr noch kurz auf den Briefwechsel zwischen Ehleys UN|
Ohe eingehen. Löhe beschäftigte sıch seit 1845 ebhaft mıiıt Verfassungsfragen.
Die brüderliche Liebe, die iıh und andere Lutheraner Bayerns (ZB VO  -
Harleß) mıiıt den Schlesiern erband, erklärt, siıch brieflich un! 1M
persönlıchen Gespräch besonders mıiıt Ehlers über das I’hema unterhielt, das
ıh seıit Gründung des „Lutherischen etreıns füur apostolisches Leben“ Sanz
besonders beschäftigte. Am 12. Oktober 1848 fragte Ehlers den Freund 1N
Neuendettelsau, ob meihe, „daß WIr die Einrichtung der ersten Kırche
wieder einzuführen Sind?“ 27) Aus dem Gespräch 1n Breslau
folgerte Ehlers, daß S1E 1in der Ablehnung des Gedankens ine solche Ver-
pflichtung einig selen. Es gehe jetzt 1N Liegnitz un die Frage, ob das Amt der
Diakone eingerichtet werden solle? Er vertrete den Standpunkt, daß die VOILI-
handenen Presbyter die diakonische Aufgabe mıtübernehmen könnten. „Dann
IST würde die Anstellung VO: Dıakonen bewirken se1n, wWenn die Umstände

erforderten.“ Löhe ist entgegengesetzter Ansıcht. Das 1e] mMusse doch se1n,
ein vollständiges Presbyterium 1M Sinne der apostolischen Verfassungbekommen. Be1i den schlesischen Lutheranern werde dieser Punkt deshab nıcht
richtig gesehen, weil INnan uch bei ihnen dem „Jammervollen Vorurteile“
festhalte, „als sSe1 das AÄAmt VO:  3 theologischer Ausbildung nıcht trennen“.
Es se1 doch nıcht riıchtig, „daß die lutherische Kırche 1N Preußen durch iıhr
Bestehen auf studierten Presbytern sıch selbst, ihre Ausdehnung un! das Heiıl
vieler hindere 28) Er habe dann Huschke einen mittleren Weg vorgeschlagen,der den Breslauern jedoch nıcht gangbar schien. Nach WI1Ie VOL meıine C daß
die Kırche Presbyter brauche, die keine „Laien“ seien, ber uch keine Ge.
lehrte: wahrhaft geistliche Pfarrer, die ine gründliche Ausbildung außerhalb
der theologischen Fakultäten erfahren haben Diese Presbyter (etwa 1mM Sinne
der Herrnhuter) sel'en für die seelsorgerliche Arbeit sechr wichtig. W ürde INa  J
jetzt schon das Dıiıakonat als ein VO:  > dem Presbyterium geweıhtes Kırchenamt
einrichten, lasse siıch der Weg Zur „Komplettierung des Presbyteriums”“
46) R. Lohmann, Die lutherische Separation ın Deutschland Hannover 1878, SEL  On Das Bres-|aquer Oberkollegium VerTtToci damals

CS sıch weiter erstreckt, als der Amtskreıs eines
die CSC, „daß die Gesamtkirche eın Aufsichtsamt,

Oft ıhreingestiftet trage.“ Die Auseinandersetzun Pastors, organisch Vo

SCTZ die erkannten NMUur ıe (von ihren Pastoren geführten) Gemeinden und
G spitzte sıch rasch einem unlösbaren Gegen-

verwarfen den OT anischen iırchenbe ff der Breslauer. USscC]
eizten dem die ehre vVon der göttlichen tiıftung des ırcienregımenits enigegen.

ke und Vor allem Pıstori/us

27) Wılhelm Löhe, Gesammelte erke, Nevendettelsau 17956, Bd V, B 150
28) Löhe 149

12



leichter beschreiten. Ehlers WAar damals schon stark VO  m den Gedanken
beherrscht, dıie ıh spater Zuf. Bildung einer besonderen „Immanuelsynode“
veranlaßten, daß sıch diesen Vorschlägen Löhes verschloß. Es verdient uch
Beachtung, daß die schlesischen un:! pommerschen Lutheraner 1849 Löhe
durchwegs rieten, in der bayerischen Landeskirche bleiben, NUr Ehlers machte
hier ine Ausnahme 29) Einige Wochen spater warnte freilich uch der Lieg-
nıtzer Superintendent VOL einem Austrnıitt; das Lesen einer Schrift des franki-
schen Pfarrers Y7aupo un ein Meinungsaustausch mit Harleß un Huschke
hatten iıhn Z Revısıon des bisherigen Standpunktes veranlaßt. Vergleicht
112 freilich die gleichzeitigen Voten VO Ehlers un! Huschke, erkennt INall,
daß Ehlers die rage des Ausscheidens 2AUS der Landeskirche leichter nahm 30)
Es gehört 1n UÜHSETECH Zusammenhang, daß Pastor Diedrich, der spater der erste
Anführer ZULFQ. Separatıon War. noch 18531 den Standpunkt vertrat, öhe solle
ruhig ausscheiden 31) ährend Iso die große Mehrheıit der Lutheraner da
mals meınte, Na  . dürte sıch auf der einen Seite nıicht durch den „Heugeruch
der Landeskirchen“ (Kahnıs den Weg ZUrC Emanzıpation VO: landesherr-
liıchen Kirchenregiment vernebeln lassen, auf der anderen Seite ber NUuUr 1m
außersten Notfall aus einem lutherischen Kirchenkörper ausscheiden, zeigte
Ehlers hne 7 weifel Neigungen ZuUrL Separatıon. Und als Pastor Diedrich
Jabel) 1859 den Kampf das Breslauer Oberkirchenkollegium miıt einer
Schrift „Vom Werth und W esen des Kirchenregiments” begann, schloß sich
ıhm der Liegnitzer Superintendent WAar nıcht sofort d zeigte ber doch 1mM
Laufe der Auseinandersetzung immer deutlicher, daß 1mM Grundsätzlichen mıt
der Opposıtion übereinstimmte. Um W 4as g1ing be1i diesem Streıit, der die
Bildung einer u  MN Synode mıiıt Gemeinden (1865) Zuf Folge hatte?

Der Entwurf eines Briefes Geheimrat Huschke 32) zeigt unls ziemlıch klar,
w1e Ehlers auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung die Lage der Luthe-

1in Schlesien sah Wenn Huschke den Gemeinden prinzipiell das Kirchen-
regiment zugestehe, se1i inkonsequent: Weibern und Kindern könne 1119  —

doch unmögliıch die Leitungsbefugnisse geben. ST in der Schrift ine andere
die Kirche leitende Ordnung nachweisbar als die des Predigtamtes? Ich weiß
keine. Und sind denn die Prediger des Worts allein.“ Natürlich se1 uch
ein Mißbrauch der Macht durch die Geistlichen möglıch. Darauf komme
jedoch nıiıcht Be1i den eigentlichen Verfassungsfragen mMmusse feststellen,
daß nach seiner Meınung nıcht das vornehmste el des Kampfes sein

47) |öhe 1156, rIe' QUS Liegnitz Vo 3, 4  o
HU) Löhe 183 Zu der chrıfftf Von Lorenz Trauno Die luth Kırche in

Bayern und iıhre Generalsynode gegenüber den Separationsbestrebungen etlıcher ıhrer
Glieder ım re 18497, ürnberg 1847, vgl die Briefe Vo Ehlers und Huschke
Ta Im SÖhe-Archiv Nevendettelsau ; dQaZU Löhe V, D 5. 1063 und 184

S7) Löhe o 251
32) Undatiert ım Nachlai3 Huschke legte seine Auffassung 863 ausführlich (367 d.) In dem

vcl „Die streitigen Lehren Vo der Kırche, dem Kırchenamt, dem Kırchenreg!ment und
den Kırchenordnungen” dar. FÜr den Geist der Zeıt ıst charakteristisch, dai3 uch seine
Argumentatıon vorwiegend hıistoriısch ıst, seiıne chriıft bringt In ersiter inıe eine Analyse
der Lehren des 16. und 17. Jahrhunderts
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mMUSSE, „daß die Kırche VO Staate gänzlichn wurde.“ Eın „Angelehnt-
sein“ den Staat se1 nıcht bedenklıch. Die Stellung, die die lutherische Kırche
bisher un Staat eingenommen habe, se1 göttliche Fügung SCWESECN. „Hier
wiederhole iıch me1ine Alternative: nachdem Rom verlassen ist, g1ibt für
die luth Kırche Nur die W aıahl zwıschen einer Abhängigkeit VO. Staat W 4S das
Kırchenregiment betrifft un zwıischen Independentismus der Volksherrschaft.
Und 1U ist me1ine Meınung die, daß ersterer Zustand, WEn der Staat in
seinen Grenzen bleibt welche diese Sind mMu vorläufig ein eiıben VOL-

züglicher sel, als Letzterer. Ehlers führt dann aus, daß keineswegs ine
Annäherung die Landeskirche befürworte. Man musse siıch jedoch die
Stellung Z.UE Staat überlegen u den Fall, daß u1ls Anträge gemacht werden
sollten“. Wıe wichtig Ehlers die Frage der Stellung AA Staat WAaTfT, erkennt
INan uch daran, daß immer wieder auf dies Thema zurückkommt: „Es
bleibt die geschichtliche Tatsache, daß seit der Reformation die luth Kırche
AT Staate 1ine Stellung eingenommen hat, w1e WIr S1e jetzt nıcht einnehmen,
und fragt sıch, ob WIr nıcht 1n die alte Stellung zurückgeführt werden sollen.“
Ehlers hat gelegentlich erklärt, die in Schweden übliche bischöfliche Verfassung
se1 in seinen Augen vorbildlıch. Es ist nıcht schwer, nachzuweisen, daß keine
richtige Vorstellung VO  a den schwedischen Verhältnissen hatte 33) hier ist für
unls jedoch 11UT wiıchtig, daß ihm die Übertragung jener Ordnung nach Deutsch-
land nıcht als möglich erschien. In der Praxıs entschied sıch Ehlers für ine
independentistische Auffassung: die VO  - einem Hırten geführten Gemeinden
stehen selbständig nebeneinander. Er hatte bis dahin die Notwendigkeit eines
Kıirchenregiments unter der Voraussetzung bejaht, daß für die lutherische
Kırche Preußen A15 1uf1s humanıi betrachten“ dürfe 34) Jetzt fügte sıch
WENN uch zögernd der Front der Radıkalen ein, die prinzıpiell Kırche un
Gemeinde gleichsetzten, Iso nıcht bloß den 5SOß. organıschen Kırchenbegriff
Huschkes ablehnten. Natürlich verkannten die Kritiker des Breslauer ber-
kollegiums nıcht daß eInNn Kırchenregiment nutzlich sein könnte. Aber S1e sahen
1in einer solchen Leitung lediglich Beauftragte der Gemeinden, die A iıhre
Vollmachten gebunden Da die Upposıtion das Predigeramt 1mM Sinne
Vılmars verstand, kam 1N der Praxıs Nur auf die Hırten d  9 die deswegen
den Mitteipunkt der Gemeinde bilden, weıl S1Ee S1e sammeln un en-
halten.

Man Mu. ECNH, daß diese Auffassungen 1N Schlesien wenig Boden fanden.
Man kritisierte gew1ß uch 1n den schlesischen Gemeinden vielfach, daß das

33) Die schwedische Kırche War bel Usbruc| des Streites eine reine Staatskirche. urci dieSynodalordnung VOIN 16. 863 erhielt sıie eine Syno el die iedoch 50% QUS |aıenbestand, während Ehlers reine Pastorengremien dachte Erst 1866 gewann\n die Synodeurceli regeringsformen Q 87 eın Vetorecht Beschlüsse des Reichstags in Kırchensachen.Tatsächlich lıeben KÖönIg und Reichstag zunächst noch bestimmend für die schwedischeKırche Ehlers hatte das Idealbild einer Episkopalverfassung vor ugen, das In chwedenkeineswegs realisiert WAGT, Yg! A.E nOs, Kurze Darstellung der vornehmsten ıgen-tümlıchkeiten der schwedischen Kırchenverfass UNg, Stuttgart 852 (Vorwor: Harleß) under-Olov Ahre E
54) agel (Breslau 11 12 60 Ehlers
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Breslauer Oberkollegium die Anerkennung des Lehrsatzes VO:  - der gOtt-
lıchen Stiftung des Kirchenregiments verlangte. Diese Kritik führte jedoch
nıcht heftigen Bewegungen WI1eEe t{wa 1n abel, Magdeburg der Neu-
Ruppın. Hochsommer 1861 fragte Pastor Diedrich Jabel) der auf der
Generalsynode 1860 den schärfsten W iderstand geze1igt hatte und bald darauf
mit seiner Gemeinde ausgetreten Wal, den Liegnitzer Freund besotgt, „ob Ihr
in Schlesien bald VOL dem Staate ffen VO Breslau abtreten werdet der noch
Hoffnung ZuUuUrf. Besiegung der Huschkeschen Irrlehren heget?“” 35) Anfang No-
vember 1861 wırbt Pastor Raethjen Neu Ruppın) ein Mitgehen der
Schlesier. Man habe kuürzlich einen Gemeindeverband unter Diedrichs
Leitung gebildet, bei der Neuköllner Besprechung se1 1114  a sıch jedoch arüber
ein1g SCWESCI, daß Ehlers und Graf Hau gwitz in den Vorstand der
Synodalverbindung eintreten mulßten. Jedoch Anfang 1862 ist die Lage in
Schlesien unverändert. Im Fruühsommer trennt sıch dann freilich Ehlers mMit
seiner Gemeinde VO:  . Breslau. In Löwenberg wurde 1M April die Füurbitte für
das eingestellt 36) ber ormell kein Trennungsstrich ZECZOLECN. Auch
in Züllichau führte die Kritik Breslau nıcht U Sezess10n, Versuche VO  -

Ehlers, den Pastor Reinsch für den Austritt gewinnen, stießen auf die Fest-
stellung, ein Lutheraner dürtfe nıcht 99 jeden Preıis Zufr Separatıon drän-
eb  gen 37) Noch 1mM Frühjahr 1863 hörte Ehlers auls der Gemeinde Reinswalde
bei Sorau viel Zustimmung, der Bruch mit Breslau wurde jedoch nıcht voll
SCn 38) Als sıch 1m Sommer 1864 der NCUEC Synodalverband endgültig kon:
stitulerte, wurde die 1in Magdeburg beschlossene Erklärung 19 VO  — Geist-
lıchen unterzeichnet, die mMiıt Ausnahme VO  m Ehlers nichtschlesische Gemeinden
vertraten. Die ahl der Pastoren stieg b1S 1865 auf 1 , anderte sıch jedoch
nıchts der Grundtatsache, daß die starken Verluste, die das Breslauer ber-
kirchenkollegium zwıschen 1861 un 1865 erlitt (etwa 1, des Lehrstands), die
schlesischen Gemeinden verhältnismäßig wen1g berührten.

35) 1edrıck Ehlers v
36) C. Jenger Ehlers, Löwenberg 8. 4. 62 Am A, 6 begrüßt er die mılde Form der Lieg-

nıtzer Austrittserklärung, erinnere Danton und Robespierre, Welill) (wıe ın ogasen
Gemeindemitglieder, die der Verbindung mit reslau festhalten, ausgestoßen werden.
„Ich treue miıch, dafß ıch L  D  euitfe ZU Abendmahl annehmen kann, die ganz dem
zugethan sind.“ Da auch die „Breslauer‘” die „große Kirchenzuchts- un Fxcommuni-
cations-Maschinerie” (Jengler) etrı:eb setizten, zeigt eın rıe' des Bresilauer Pastors

age!l gewissen Hoffmann U 62) gehrte ZUT Liegnitzer Gemeinde, wollte
aber in reslau kommunizleren. age!l wies darauf hın, dafß sıch dı Liegnitzer urcli
Loslösung Vo der un der Zertrennung und paltung (Röm 16, 17 und Korin-
ther 1, 10) chuldıg gemacht hätten. „Da Sıe NU dieser Gemeinde gehören, sınd
5Sıe leıder dieser un mitschuldı Brief ım Nachla13 Ehlers)

37 Reinsch-Züllichau 862 zıthert eınen rı e des Inspektors Bauver-Nevendettelsau, In dem“n
eıißt, eın Luthertum, das miıt verrosteien affen kämpfe, sel nı cl echt. „Die Theo.:

logıe wird’s nıcht tun“. Die NMEUE Gestalt der Kırche könne S wıe das Im preußischen
Streıt S1iCH  ar werde, nıC| geboren werden. einsch eklagt sıch O 6. 63 ber Un-
besonnenheıten VO! Diedrich und Raethien „Sıch separıeren jeden Preıis ıst gewl auch
unlutherisch ; denn 65 einer separatıo In iınfinıtum. Da gähren die trüben Flemente
ıld durcheinander und die Frucht davon ıst eın wilder Fanatısmus, der die Gemeinschaft
mitf „Bresiau“ geradezu tür „Sünde erklärt.“

38“ Fin rıe‘ Q US Reinswalde Vo 8. 3. 63 unterstreıicht ZWAGOT, daii das VvVon Ehlers heraus-
gegebene „Zeıtblatt” großen dSegen verbreıte. Offtenbar ıst der Pastor sehr rıfıscl en-
ber Bresiau, während die Vorsteher den Bruch scheuen.
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Bekanntlich haben sıch die beiden Synodalverbände nach vierzigjähriger Iren-
HUL wiedervereinigt 39) daß möglich erscheint, ein abschließendes Urteil
über das Wirken eines Mannes abzugeben, der während der schweren Aus-
einandersetzungen der 60er Jahre sıch zunächst 1ne Versöhnung bemühte,
annn ber Z tatsächlichen Haupt der Immanuelsynode wurde. Das
Ergebnis der Spaltung W ar zunächst ine starke Isolierung, die uch Ehlers
persönlich spuren hatte Hatten die landeskirchlichen Lutheraner in den
40er, etwaAas abgeschwächt uch noch 1in den j0er Jahren sehr ausführlich und
voll grobher Liebe über die preußischen Lutheraner berichtet, bekamen jetzt
Zweıfel, Sorge, Verärgerung und Kriıtik das Übergewicht. Eıne Zeıtschrift WwIie
Münkels „Neues Zeıtblatt für die Angelegenheiten der lutherischen Kırche“
wandte sıch sowohl Huschke als uch Diedrich. Hatten die — Alt-
lutheraner“ einst auf grobßen kirchlichen Tagungen ine beträchtliche Raolle
gespielt, verloren S1e ach der Spaltung zunehmend Kredit. W ıe bezeich-
nend, daß die Begründer der Allgemeinen Evang.-Luth. Konferenz 1867
ausdrücklich ablehnten, altpreußische Lutheraner der SS „CHSCICN Konfe-
enz  e: beteiligen! Es gıng el nıcht bloß das sehr schwierige Verhältnis
zwıschen den Vereinslutheranern 1in der Union un den SOS. Altlutheranern,
sondern natürlich uch die rage, ob INa  - Ehlers-Liegnitz heranzıehen
könne, WenNn uch Huschke-Breslau eingeladen ist 40) Es geht wohl auf den
bayerischen Präsidenten VO  . Harleß, der für schlesisches Luthertum
besonderes Interesse bewiesen hatte, zurück, daß auf der 1. Konterenz 1in
Hannover (1868) gleichwohl Vertreter dieser rel Gruppen anwesend
Bereıts 1mM nächsten Jahre ergaben sich Schwierigkeiten: Huschke lehnte die
W aıhl in einen Ausschuß ab, we1il gleichzeitig der Vereinslutheraner Dr Arndt
gewählt worden W  H 1879 kam auf der Konferenz (in Nürnberg) gerade-

einer Aussprache über das eidige Problem der Separationen: das Haupt-
referat hielt Pastor Lohmann (Wahrenholz), der bis 1865 einer lutherischen
Gemeinde 1n Altpreußen gedient hatte, 1M Kırchenstreit ein entschiedener
Gegner Huschkes WAT, sıch dann ber nıcht der Immanuelsynode anschloß,
sondern nach Hannover zurückging 41) Be1i allem Bemühen der Konterenz-
leitung, dem 1e] der lutherischen Einıgung nıcht dadurch schaden, daß die
Freikirchen VOL den Kopf gestoßen wurden, WAar doch unverkennbar, daß
sowohl die Breslauer WI1Ie uch die Immanueliten 1mM Gesamtluthertum erheb
lich Ansehen un! Vertrauen verloren hatten.

Es ist verständlich, daß Ehlers unter dieser Entwicklung sehr gelitten hat Er
diente weiıterhin 1in Ireue seiner Liegnitzer Gemeinde un betätigte sich VOL

39) Die Erklärung über die Wiedervereinigung wurde Pfingsten 904 ın Bresilau und agde-burg unterzeıchnet, Wortlaut ım Kırchenblatt luth Gemeilnden In reußen Nr.
VO 2 197

AD) Pau!| leisch, FÜr Kırche und Bekenntnis. Geschichte der Allgemeinen Evangelisch-Luthe-ıschen Konferenz, Berlın 956. Ergänzende Mitterlungen über die olle Von Harlefß un

bayr. 26 1757) 199—207
arı in meılner Besprechung „Zur Geschichte des Iutherischen Einigungswerks“. 'scH

41) ohmann hat wıederholt über den Kırchenstreit ın Münkels „Zeıitblatt“ berichtet.
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allem uch publizistisch. Aber einer Predigt, die 1875 über den Teufels
glauben hielt 42) ist doch deutlich spuren, daß in seiner Lehre VCI-

andert Wal, ber zugleich uch resigniert und müde

Eıne zusammenfassende Untersuchung der Verfassungskämpfe des 19. Jahr-
hunderts g1bt für den Bereıich der evangelischen Kırchen Deutschlands nıcht.
Sollte S1e einmal vorliegen, wird s1e sicher einen Abschnitt über Ehlers
enthalten, versuchte doch ine Kirchenverfassung verwirklichen, die Danz
1m Sinne der Wiıttenberger lutherischen rthodoxie Nur das Predigtamt als
konstitutiv ansah, dies Amt ber zugleich 1M Sınne der hochkirchlichen Lehre
Vılmars als unteilbar 1in dem Sinne begriff, daß Wortverkündigung, Sakraments-
verwaltung, Kirchenregiment un! Schlüsselgewalt ine Einheit bildeten. Es W ar

gewiß ine Verdienst des Liegnitzer Superintendenten, daß die Über-
spitzung Huschkes ablehnte, zugleich ber verlor den Kirchenbegriff der
lutherischen Reformation aus dem Auge. Bedenkt IMNan, daß ı3: se1n persOn-
licher Weg VO privaten Erleben des Erweckten ZUF. Kırche 1mM Sınne der
Augustana geführt hatte, ist auffällig, daß der alte Ehlers den Versuch
machte, einen eigentümlıchen Independentismus als die rechte lutherische Kır-
chenverfassung hinzustellen. Im Februar 1861 1Iso kurz VOL dem Bruch,
schrieb Huschke, daß ine Episkopalverfassung nach schwedischer Art
(nıcht Jure d1iv1no, sondern Jure humano) für „ 10 mancher Hiınsıcht vorzüglic
erachte. S1e lasse siıch jedoch nıcht rtealisieren. Man musse jetzt Episkopalismus
un Synodalismus verbinden und ine Ordnung schaffen, die „die Bischöfe der
einzelnen Gemeinden, hne ein dazwischen eingelegtes Kirchenregiment frei
leiben Laßt‘“ Es kann keıin Z weitel darüber bestehen, daß Ehlers damıt die
Aufgaben der eit auf dem „Kirchenpolitischen” Gebiete verkannte wei1nllnl

sıch weder füur den Weg Löhes noch für die lutherische Volkskirche eines
ıchern, Theodosius Harnack der Theodor Lohmann 43) entscheiden konnte,

zeigt das, daß das heiße Rıngen der 5>0er un! 60er Jahre ıhm nıcht jene
Weıte beschert hatte, die der lutherischen Kıiırche eigentümlıch ist W ar ihm
auf dem theologischen Gebiete nıcht gelungen, über die Orthodoxie hinweg
Au echten Luther vorzudringen, mußte uch der Versuch, für das
schwierige Problem einer lutherischen Kirchenverfassung den rechten Zugang

finden, mißlingen. Es gehötte SA besonderen Tragik dieses treuen Seel
SOrsCIS, daß mit Harleß, ohe un anderen führenden Mannern der Kırche
darin ein1g WAaTr, daß keine durch Biıbel und Bekenntnis geforderte Vertfas-
SuNg als Normalfall geben könne, se1in Leben als Pastor jedoch 1n einer Synode
beschloß, die mıiıt ihrer Lehre VOIMN unteilbaren geistlichen Amt jene Erkenntnis
1n der Praxıis authob. Der gleiche Pastor, der De1 seinen niedersächsischen
Landsleuten als scharfer Verfechter der Trennung VO  3 Staat un! Kırche galt,
42) „Beleuchtung des 3, Februar Im Liegnitzer kırchlichen Vereın gehaltenen Vortrages

er den Teufelsglauben“‘, Liegnitz
43) Gement ıst hier der Mitarbeiter Bismarcks auf dem Gebiete der Sozialpolıtik, vgl ans

ahrbCyer, Kırchenverfassung und “ozialreform bei Ih Ohmann yYNeE

Besser
nı:edersächsische 1956, 114—156 hıer uch Briefe des Waldenburger Pastors
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gehörte bei der kirchlichen Diskussion über die obligatorische Zivilehe 44)
jener Minderheit, die die staatliche Inıtiative uneingeschränkt begrüßte. <  äh
end die kirchlichen Kreise Ostdeutschlands ob lutherisch der unilert
starke Bedenken den Gesetzentwurf über die Zivilehe hatten und 1n
den Formen der Z/ıvilstandgesetze „Institutionen eines widerchristlichen eistes“
sahen, erklärte die Immanuelsynode, daß S1e die vorgebrachten religiösen
Bedenken „durchaus für unbegründet“ halte Es WAar klar, daß diese Synode
gene1igt sein mußte, sıch das Zivilstandsregister als faRultative Eınriıchtung
wünschen, da ihre rechtliche Stellung ungeklärt W  H Nur konnten ihre
Mitglieder bei der Trauung der schwierigen Frage entgehen, welcher Pastor
rechtsgültig trauen dürfe? Aus der Tatsache aber, daß Ehlers un seine
Freunde die obligatorische Zivilehe verlangten un iıhr Verlangen theologisch
begründeten, ist jedoch folgern, daß sS$1e be1i der Scheidung des staatlichen
Bereichs VO kırchlichen nıcht mehr die tenzen einhielten, die das Luthertum
jener eit mehrheitlich als verbindlich behauptete. Im amp mıit einem Kırchen-
regiment, das den Pastoren gegenüber Leitungsbefugnisse 1n Anspruch nahm,
die auf göttlicher Stiftung beruhten, rückte INa  - erstaunlich nahe den
kulturkämpferischen Staat heran.

Hans Deyer
44) SO der ıtel eiınes Beitrages von chmidt in dem VvVon ans Dombois heraus-gegebenen ammelband „Famılıenrechtsreform”, Wıltten 955 CZU Petition der mmanvuel-synode das Abgeordnetenhaus Einführung der oblıgatorischen IM Nach-lalß Ehlers
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